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Auf der Grundlage der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
(GVBl. I Nr. 21), der §§ 12 und 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), zuletzt geändert durch Art. 2 Zweites Gesetz 
zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 38) und der §§ 1, 2 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 36) hat 
die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben“ in ihrer Sitzung 
am ……………nachfolgende Satzung beschlossen: 
 

Satzung über die Erhebung  
eines Kostenersatzes für den Grundstücksanschluss  

an die leitungsgebundene öffentliche Entwässerungsanlage 
(Kostenersatzsatzung – KES) 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1 Erhebung eines Kostenersatzes 
§ 2  Kostenersatz für den Grundstücksanschluss 
§ 3  Höhe des Kostenersatzes 
§ 4  Entstehen der Kostenersatzpflicht, Festsetzung und Fälligkeit des Kostenersatzes 
§ 5  Kostenersatzpflichtiger 
§ 6 Inkrafttreten 
 
 

§ 1 Erhebung eines Kostenersatzes 
 
Zur Deckung der Kosten für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung des 
Grundstücksanschlusses an die leitungsgebundene öffentliche Entwässerungsanlage erhebt der 
Zweckverband einen Kostenersatz. 
 
 

§ 2 Kostenersatz für den Grundstücksanschluss 
 
(1)  Die Kosten für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung sowie die Kosten 

für die Unterhaltung des Grundstücksanschlusses von der Grundstücksgrenze bis einschließlich 
Revisionsschacht sind dem Zweckverband zu ersetzen. 

 
(2)  Erhält ein Grundstück auf Antrag mehrere Grundstücksanschlüsse, so wird der Ersatzanspruch 

für jeden Anschluss berechnet. 
 
(3)  Erhalten gemäß § 5 (5) der Entwässerungssatzung mehrere Grundstücke einen gemeinsamen 

Grundstücksanschluss, ist für die Teile des Grundstücksanschlusses, die ausschließlich einem 
der beteiligten Grundstücke dienen, allein der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte des 
betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig.  

 
Soweit der gemeinsame Grundstücksanschluss mehreren Grundstücken gemeinsam dient, sind 
die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten der beteiligten Grundstücke zu dem Anteil 
ersatzpflichtig, der dem Verhältnis der Fläche des betreffenden Grundstücks zur Gesamtfläche 
der beteiligten Grundstücke entspricht. 

 
 

§ 3 Höhe des Kostenersatzes 
 
(1)  Der Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse, die im Rahmen einer Baumaßnahme zur 

schmutzwassertechnischen Erschließung errichtet oder erneuert werden, bemisst sich in 
Abhängigkeit von der technischen Ausführung für die Herstellung oder Erneuerung des 
Grundstücksanschlusses nach folgenden Einheitssätzen: 
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1.  PE-Schacht mit Durchmesser d = 400 mm und einer Tiefe bis 2,00 m € 575,89; 
 
2.  Schacht aus Beton mit einem Durchmesser von d = 1000 mm 

und einer Tiefe größer 2,00 m € 1.388,49; 
 

3.  Grundstücksanschlussleitung mit einer Tiefe bis 2,00 m 
für jeden angefangenen Meter € 134,32; 
 

4.  Grundstücksanschlussleitung mit einer Tiefe größer 2,00 m 
für jeden angefangenen Meter € 157,50. 
 

(2) Bei besonderen Entwässerungsverfahren (Druck- oder Unterdruckentwässerung) sowie für 
Veränderung, Beseitigung, Unterhaltung des Grundstücksanschlusses, sind die Kosten 
entsprechend dem tatsächlich entstandenen Aufwand zu ersetzen. 

 
(3)  Die Kosten für Grundstücksanschlüsse, die unabhängig von einer Baumaßnahme zur 

schmutzwassertechnischen Erschließung auf Antrag des Kostenersatzpflichtigen errichtet, 
erneuert, verändert oder beseitigt werden, sind entsprechend dem tatsächlich entstandenen 
Aufwandes zu ersetzen. 

 
 

§ 4 Entstehen der Kostenersatzpflicht, 
Festsetzung und Fälligkeit des Kostenersatzes 

 
(1)  Die Kostenersatzpflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksanschlusses. 
 
(2)  Der Kostenersatz wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach Bekanntgabe des 

Kostenersatzbescheides fällig. 
 
 

§ 5 Kostenersatzpflichtiger 
 
(1)  Kostenersatzpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Grundstücksanschlusses 

Eigentümer des Grundstückes ist. 
 
(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der 

Erbbauberechtigte. 
 
(3)  Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. 

Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. 
I S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen des privaten und des öffentlichen 
Rechts. 

 
Die Kostenersatzpflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses 
des Kostenersatzbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts oder den 
Ankauf des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes 
bereits ausgeübt hat und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend gemacht 
worden sind. 

 
Andernfalls bleibt die Kostenersatzpflicht nach Absatz 1 oder 2 unberührt. 

 
(4) Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 6 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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(2) Zum gleichen Zeitpunkt treten die § 1 Absatz 2 sowie die §§ 11 bis 14 der Satzung über die 
Erhebung von Anschlussbeiträgen, Kostenerstattung für den Grundstücksanschluss und 
Gebühren zur Deckung der Kosten für die leitungsgebundene Entwässerungsanlage des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben“ (Beitrags-, Kostenerstattungs- und 
Gebührensatzung – BKGS) vom 16.09.2009, zuletzt geändert durch 9. Änderungssatzung vom 
08.12.2021 außer Kraft. 

 
 
Nuthetal, am 
 
 
 
U. Hustig 
Verbandsvorsteherin 


